
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 13.02.2026
Amt: Bauamt Kurzzeichen SB: Herr Naumann
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 23-2026

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

25.03.2026 0 0 0 0

Stadtrat 25.03.2026 0 0 0 0

GEGENSTAND: Bereitstellung überplanmäßiger  Mittel  -  offene  Rechnungslegungen
 

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Im Jahr  2025  wurde  die  Instandsetzung  des
unbefestigten Weges  zwischen  Thurland  und  Marke  beauftragt.  Die  Maßnahme
wurde planmäßig  durchgeführt.  In  der  betreffenden  Haushaltstelle  541100.52213000
(Gemeindestraßen /  Unterhaltung  des  sonstigen  unbeweglichen  Vermögens  -
Straßen) stehen noch 36.036,44  zur Verfügung. Aufgrund von unvorhergesehenem
Mehrbedarf bzw.  Inanspruchnahme  bei  anderen  zugehörigen  Haushaltsstellen  war
das verfügbare Budget im Deckungskreis der Haushaltsstelle 541100.52213000  zum
Zeitpunkt der  Rechnungslegung  bereits  ausgeschöpft.  Zur  Begleichung  der  beiden
Rechnungen in  Höhe  von  gesamt  18.415,25  , wurde  nach  Möglichkeiten  der
Übertragung von Mitteln aus anderen Haushaltsstellen gesucht.
Im Ergebnis  stehen  in  der  Haushaltsstelle  111700.54315000  (Grundstücks-  und
Gebäudemanagement /  Geschäftsaufwendungen)  Mittel  in  Höhe  von  15.187,63  
und in  der  Haushaltsstelle  511200.54315000  (Räumliche  Entwicklung  /
Geschäftsaufwendungen) in Höhe von 3.227,62  zur Verfügung. 

Gesetzliche
Grundlagen:

§§ 45, 105 KVG LSA (Kommunalverfassung Land Sachsen-Anhalt)
§§ 3, 6 Hauptsatzung Stadt Raguhn-Jeßnitz   

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
541100.52213000
111700.54315000
511200.54315000

18.415,25 
15.187,63 

3.227,62 

 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt
überplanmäßige Aufwendungen  und  Auszahlungen  nach  §  105  KVG  LSA  für  das
Produkt.Sachkonto 541100.5221300  (Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens - Straßen) in Höhe von 29.100,86  .

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt aus den
Produkt Sachkonten
111700.54315000 (Grundstücks- und Gebäudemanagement /
Geschäftsaufwendungen)
511200.54315000 (Räumliche Entwicklung / Geschäftsaufwendungen)
611100.53720000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen /
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage) 
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ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl: 21

Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____
Ja-Stimmen

Nein-Stimmen
Enthaltungen


